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Die Institutionalisierung der Pathologischen
Anatomie im 19. Jahrhundert an den Universitäten
Deutschlands, der deutschen Schweiz und Österreichs

von Johannes Pantel und Axel Bauer

Zusammenfassung

Bei der Institutionalisierung einer akademischen Disziplin im Hochschulsystem

handelt es sich um einen vielschichtigen Prozess, der durch inner- und
ausserwissenschaftliche, persönliche und ökonomische Faktoren beeinflusst
wird. Ausgehend von der Situation der Pathologischen Anatomie zu Beginn des

19. Jahrhunderts, wird die Entwicklung dieses Faches von einer Nebensache zu
einer gleichberechtigten akademischen Disziplin analysiert. Es werden
unterschiedliche Stadien der Institutionalisierung (Privatdozentur, ausserordentliche

Professur, Lehrstuhl, Institut) beschrieben sowie deren jeweils fördernde
bzw. hemmende Faktoren ermittelt. Die spezifische Rolle des deutschen

Hochschulsystems bei der Etablierung des neuen Faches wird herausgestellt.

1. Die Pathologie zu Beginn des 19. Jahrhunderts

Heute kommen dem Pathologischen Anatomen an der Universität im
wesentlichen drei Aufgaben zu: mittelbare Krankenversorgung, Lehre und
medizinische Grundlagenforschung, die sich in erster Linie der morphologischen

Methode verpflichtet weiss. Die Institutionalisierung der Pathologischen

Anatomie an den deutschsprachigen Hochschulen lässt sich als ein
Prozess allmählicher Integration der genannten drei Bereiche und ihrer
Zuweisung an den hauptberuflichen Spezialisten charakterisieren. Bereits
um 1800 waren diese Aufgaben rudimentär in den Universitätsbetrieb
eingebunden : Die spärlich und unsystematisch vorgenommenen Sektionen bildeten

eine Nebentätigkeit der Kliniker; ihre Hauptfunktion lag in der Feststel-
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lung der Todesursache, was meist auf eine Bestätigung des klinischen
Vorurteils hinauslief1. Daneben erhielt die klinische Sektion aber zunehmend
auch didaktische Funktion: Der Unterricht am Krankenbett wurde ergänzt
durch den Unterricht an der Leiche2. Darüber hinaus konnte man mittels
der Sektionen Präparate zur Bereicherung pathologisch-anatomischer
Sammlungen gewinnen. Hauptberufliche Obduzenten (klinische Prosektoren)

gab es zwar noch nicht, doch bestand die Tendenz, die Sektionstätigkeit
an nachgeordnetes Personal (klinische Assistenten, anatomische Prosektoren)

zu delegieren. Die pathomorphologische Forschung hatte noch nicht
gelernt, von der Kasuistik zur Systematik fortzuschreiten. Zumeist wurde
sie von Anatomen betrieben, aber auch Kliniker und praktizierende Ärzte
bereicherten die Literatur um Mitteilungen pathomorphologischer Befunde

(Internisten ca. 16 %, Praktische Ärzte ca. 13 %, Chirurgen ca. 5 %)3. Noch
fehlte dem Fach aber ein tragendes Paradigma als geistiges Fundament.

2. Klinische Prosekturen als Vorläufer Pathologischer Institute

Die Einrichtung von klinischen Prosekturen und die Anstellung hauptamtlicher

Prosektoren kann als eine der wichtigsten institutionellen Prämissen

betrachtet werden, die den Aufstieg der Disziplin einleiteten. In Wien
(1796), München (1826), Berlin (1831), Prag (1837) und Zürich (1842)
entstanden die ersten klinischen Prosekturen mit hauptamtlichem Personal4.

Fragt man nach den gemeinsamen Ursachen, die zur Gründung der
Prosekturen führten, so fällt zunächst ins Auge, dass es sich primär nicht um
ein wissenschaftliches Anliegen handelte, das diese Entscheidung im Einzelfall

motivierte. In Zürich etwa lagen die Sektionen bis zur Gründung einer
klinischen Prosektur in den Händen der Kliniker. 1842 wurde der Privatdozent

Martin Hodes (1798—1870) von seiner bisherigen Stelle als Prosektor der
Anatomie entbunden und zum klinischen Prosektor ernannt. Es erscheint

plausibel, die Einrichtung dieser Stelle mit der Eröffnung des neuen
Kantonsspitals in Zürich in Zusammenhang zu bringen, die im selben Jahr
stattfand. Diese Klinik umfasste 250 Krankenbetten und diente der Universität

Zürich in Lehre und Forschung. Auch in den anderen grossen
Universitätsstädten Wien, München, Berlin und Prag standen jeweils sehr umfangreiche

Kliniken zur Verfügung, die Kapazitäten von mehreren hundert
Betten besassen. Im Gegensatz dazu hatte die Mehrzahl der übrigen
Universitätskrankenhäuser nur eine geringe Grösse: Hier waren 30 bis 60 Betten
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die Regel und die Einstellung eines eigenen Prosektors schien ökonomisch
nicht gerechtfertigt6.

Bei der Institutionalisierung der Prosekturen wurde die Absicht verfolgt,
die Kliniker von bestimmten Tätigkeiten zu entlasten. Zu diesen zählten
insbesondere die Ausführung der Leichenöffnungen und die Pflege von
pathologisch-anatomischen Sammlungen. Wollte man die sorgfältige und
regelmässige Ausführung dieser Tätigkeit garantieren, musste man eigenes
Personal einstellen. Die Prosektoren, die bei schlechter Bezahlung eine
mühevolle und ungesunde Arbeit verrichten mussten, können somit als erste

hauptberufliche «Pathologen» angesehen werden.
Erstmals in Wien, später dann in Berlin und Prag, trat neben die eher

praktisch-technischen Aufgaben des Prosektors auch die ausdrückliche
Verpflichtung zum akademischen Unterricht. Während der Wiener Prosektor
Lorenz Biermayer durch die Ernennung zum ausserordentlichen Professor
im Jahre 1821 bereits eine gewisse Selbständigkeit in der Vertretung seines

Faches besass, lag die Nominalprofessur für Pathologische Anatomie in
Berlin weiterhin in den Händen des Ordinarius für Anatomie. Der Prosektor
war nur ein «Hilfslehrer», der weniger die Theorie als vielmehr die praktische

Komponente des Faches vermitteln sollte6. Wie folgende Episode
verdeutlicht, sah man den «Pathologen» auch in Zürich lieber untergeordnet

: Bei seiner Ernennung zum klinischen Prosektor versuchte Hodes, eine

eigenständige Professur für Pathologische Anatomie durchzusetzen, indem
er vorschlug, eine Verbindung der klinischen Prosektur mit einer Professur
vorzunehmen. In einem Schreiben an den Regierungsrat vom März 1842

führte er darüber (nach Braun) aus:

«Er müsse vor allem darauf bestehen, dass er sowohl vor als nach angestellter Sektion die

Krankengeschichte benützen könne. Zu einer genauen Leichenbeschauung seien unbedingt
die Kenntnisse der Krankenerscheinungen nötig. Um zu wissenschaftlichen Resultaten
über die Beziehung der Krankheitsprodukte zu den Krankheitserscheinungen zu gelangen,
sei die freie Benützung der Krankengeschichte unerlässliche Notwendigkeit. Er weist dann
auf die neue Wiener Schule hin, die gerade durch diesen Umstand des Austausches

klinischer Ergebnisse mit anatomischer Forschung ihren Ruf begründet habe.»7

Diese Vorschläge, die den Sinn hatten, die klinische Prosektur von einer
blossen Dienstleistungseinrichtung zu einer Lehr- und Forschungsstelle
umzugestalten, womit dem Pathologischen Anatomen zugleich auch mehr
Rechte zugekommen wären, stiessen jedoch auf den heftigen Widerstand des

Regierungsrates, wobei auch persönliche Ressentiments eine Rolle gespielt
haben mögen8.
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3. Die Vertretung der Pathologischen Anatomie durch Privatdozenten

Im Jahre 1837 schrieb der 26jährige Schweizer Arzt Friedrich Miescher

(1811—1887), der 1836 in Berlin unter Johannes Müller (1801—1858) promoviert

worden war, an seinen ehemaligen Lehrer:

«Prof. Fueter [in Bern, Anm. d. Verf.] both mir die eben erledigte Assistentenstelle seiner

Poliklinik an und forderte mich auf, vorerst als Privatdocent besonders patholog. Anatomie

vorzutragen, da dieselbe v. Niemandem vorzugsweise cultivirt werde; es wurde mir dabey
die Aussicht eröffnet, dass mir die Verrichtung aller Sectionen im Spitale u. damit auch die

Einrichtung einer patholog. anatom. Sammlung übertragen werden sollte.»9

Miescher konnte es sich jedoch im Gegensatz zu etlichen seiner Kollegen
leisten, die Berner Offerte abzulehnen, da er bereits im Frühjahr 1837 eine

ordentliche Professur für Physiologie und Allgemeine Pathologie an der
Universität Basel erhielt, die er bis 1844 innehatte; erst 1844 folgte er für
sechs Jahre einem Ruf nach Bern, von wo er 1850 erneut nach Basel
wechselte — nunmehr ausschliesslich als Ordinarius für Pathologische
Anatomie10.

Ähnlich wie Miescher wandten sich viele andere junge Mediziner seit etwa
1820 verstärkt der Pathologischen Anatomie zu und leiteten so eine vorläufige

Spezialisierung ein. Aus dieser Gruppe von Forschern rekrutierte sich

später ein Grossteil der ersten Professoren der neuen Disziplin. Das erstmals
im Jahre 1816 an der Berliner Universität eingeführte Habilitationsverfahren,

das von dem Kandidaten den Nachweis einer besonderen wissenschaftlichen

Qualifikation verlangte und mehr und mehr auch an den übrigen
deutschsprachigen Hochschulen zur Voraussetzung einer akademischen
Karriere wurde, bildete einen jener Gründe, die die Spezialisierung
begünstigten. Aus sozialen und ökonomischen Gründen kam es zwischen 1800 und
1840 beinahe zu einer Vervierfachung der Zahl der Privatdozenten, während
die Zahl der Ordinarien bei etwa 600 stagnierte11. Das Recht der akademischen

Lehrer, Kolleggelder von ihren Hörern zu verlangen, führte zu einem
Konkurrenzverhältnis zwischen ordentlichen und ausserordentlichen
Lehrkräften und schliesslich zu einer Einschränkung der Lehrbefugnis für die
Privatdozenten. War es ihnen ursprünglich gestattet gewesen, innerhalb der
Grenzen der Disziplin, für die sie sich qualifiziert hatten, Vorlesungen nach
freier Wahl zu halten, so sollten sie künftig die Lehre lediglich in einem

Spezialgebiet übernehmen.
Nicht immer war die Pathologische Anatomie das angestrebte «Traumfach».

Karl Ewald Hasse (1810—1902) etwa, von 1844 bis 1852 Direktor der
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Medizinischen Klinik in Zürich, hatte ursprünglich geplant, sich als Privatdozent

in Leipzig mit Vorlesungen über Lungen- und Herzkrankheiten zu
profilieren, ein Gebiet, über das dort bislang nicht gelesen worden war. Dies

entsprach auch am ehesten seinen Neigungen, da er die Laufbahn eines

Internisten anstrebte. Kurzfristig kündigte aber sein Vorgesetzter Johann
Christian August Clarus (1774—1854) Vorlesungen über dieses Thema an,
weswegen es dem Jüngeren jetzt verwehrt war, sein Vorhaben zu realisieren.
Hasse war gezwungen, sich nach einer anderen «Nische» umzusehen:

«Ich sagte mir, dass ich mit der erworbenen praktischen Uebung in der Auscultation und
Percussion mich dennoch geltend machen könne und jedenfalls bei einer eifrigen Beschäftigung

mit der pathologischen Anatomie keine Mitbewerbung zu fürchten habe.»12

Der Trend zur Spezialisierung führte der Pathologischen Anatomie viele
begabte und ehrgeizige junge Ärzte zu, die noch vor der Notwendigkeit
standen, sich auf akademischem Gebiet zu bewähren. Neue Ideen und
Sichtweisen drangen nun in das Fach ein, moderne Geräte und Methoden
wurden angewendet (Mikroskop und Experiment), und viel Energie und
Ausdauer wurde aufgeboten, um pathoanatomische Fragestellungen zu
bearbeiten. Karl v. Rokitansky (1804^1878), seit 1834 Extraordinarius und
ab 1844 Ordinarius für Pathologische Anatomie an der Universität Wien,
führte auf dem Gebiet der makroskopischen Pathologie vor, wie ergiebig die

morphologische Methode sein konnte.
Gegen Ende der 1840er Jahre kündigte sich erneut ein Führungswechsel

an. Der junge Rudolf Virchow (1821—1902) begann sich in das Bewusstsein
der medizinischen Öffentlichkeit zu schreiben. Mit seinem Konzept, das

Pathologische Anatomie, Pathophysiologie und klinische Medizin integrieren

sollte, vermochte er es, die Pathologische Anatomie endgültig von dem
Vorurteil zu befreien, sie sei nur eine Aufzählung von Monstrositäten und
bizarren Formabweichungen13.

4. Die Einrichtung von ausserordentlichen Professuren für Pathologische
Anatomie

4.1 Das Beispiel Zürich

In Zürich gab es schon 1840 den Versuch, die Pathologische Anatomie fester
in das medizinische Curriculum zu integrieren. In diesem Jahr wurde der seit
1833 hier tätige anatomische Prosektor und Privatdozent Martin Hodes ad
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personam zum ausserordentlichen Professor ernannt. Seine Beförderung
erfolgte, weil er

«nicht nur seine Amtspflichten mit Treue und Geschicklichkeit erfüllt, sondern teils durch
bedeutende Vermehrung der Präparatensammlung, teils durch eine Reihe von Vorträgen
physiologischer, chirurgischer und pathologischer Anatomie und anatomischer Technik
sehr viel Nutzen gestiftet und sich Verdienste erworben, welche eine Anerkennung von
Seiten des Staates würdig seien.»14

Sein Gehalt wurde an die Besoldung eines ausserordentlichen Professors

angeglichen. Man trug ihm auf, sich in Zukunft besonders um die Pathologische

und Chirurgische Anatomie zu kümmern, seine Dienstleistungen als

Prosektor aber fortzusetzen15. Als er 1842 von seiner Stelle als anatomischer
Prosektor entbunden und zum klinischen Prosektor ernannt wurde, erhielt
er gleichzeitig den Titel eines ausserordentlichen Professors mit besonderer
Hinsicht auf Staatsarzneikunde; die Pathologische Anatomie sollte er
weiterhin mitvertreten.

1845 wurde die Pathologische Anatomie zum obligatorischen Lehrgegenstand

erhoben; verbindliches Prüfungsfach wurde sie jedoch noch nicht16.
Diese Änderung des Studienreglements hatte zwar keine Konsequenzen in
bezug auf die Rolle und das Amt des Pathologischen Anatomen, sie signalisierte

aber eine festere institutionelle Verankerung des Faches, die zum
Ausdruck brachte, dass man seine Kenntnis als notwendig für die Bildung
eines Arztes erachtete. Inwieweit die Entscheidung zur offiziellen Aufwertung

der Pathologischen Anatomie durch die gleichzeitigen Entwicklungen
in Wien (Ordinariat seit 1844) und Würzburg (Ordinariat seit 1845) motiviert

war, lässt sich den Quellen nicht entnehmen.
Hodes trat 1847 von seinem akademischen Lehramt zurück und verliess

die Zürcher Hochschule. Seine Unterrichtsaufgaben wurden nun von Josef

Engel (1816—1899) übernommen, der von 1844 bis 1846 das Extraordinariat,

von 1846 bis 1849 das Ordinariat für Anatomie und Physiologie
innehatte. Damit war die sich abzeichnende institutionelle Trennung der

Pathologischen von der «normalen» Anatomie wieder aufgehoben17. Für
Engel dürfte es leicht gewesen sein, die Pathologische Anatomie noch nebenher

vorzutragen; schliesslich hatte er vor seiner Zürcher Zeit vier Jahre lang
als Assistent bei Rokitansky in Wien gearbeitet. Engel verliess Zürich 1849,

um einen Ruf auf das für ihn errichtete Ordinariat der Pathologischen
Anatomie in Prag anzunehmen. Die Unterrichtsverpflichtung für dieses

Fach ging nun auf Fleinrich Frey (1822—1890) über, der 1848 als Extraordinarius

für Vergleichende und Allgemeine Anatomie von Göttingen nach
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Zürich berufen worden war. Als es ihm nach seiner Ernennung zum Ordinarius

für Zoologie (1851) wegen «allzu starker Inanspruchnahme durch
andere Kollegien»18 nicht mehr möglich war, diese Aufgabe weiterhin zu
erfüllen, übertrug man sie auf den anatomischen Prosektor Georg Hermann
von Meyer (1815—1892). Dieser wurde 1852 zum ausserordentlichen Professor

ernannt und damit beauftragt, Pathologische und Chirurgische Anatomie

sowie Allgemeine Pathologie zu lesen. Die Begründung des Erziehungsrates

lautete:
«Diese Vorlesungen, von denen besonders die pathologische Anatomie für den Arzt eines

jeden Standpunktes von fundamentaler Wichtigkeit ist, dürften genügen, um die Tätigkeit
eines tüchtigen und Hcissigen Dozenten auszufüllen, wie auch schon dadurch anerkannt ist,
dass man an anderen Orten, wie namentlich in dem von Schweizern so sehr besuchten

Würzburg, ein Ordinariat für dieselben gegründet hat.»19

Meyer wurde nun von seiner Stelle als anatomischer Prosektor entbunden
und erhielt neben den gesetzlichen Kolleggeldern noch ein festes Jahresgehalt.

1855 wurde er zunächst provisorisch als Direktor des Anatomischen
Instituts eingesetzt, im März 1856 ernannte ihn der Erziehungsrat zum
Ordinarius für Spezielle Anatomie und Pathologie. Die Lehre in der Pathologischen

Anatomie behielt er noch bis 1862 bei20.

20 Jahre nach dem Versuch, eine klinische Prosektur zu etablieren, nahm
man einen zweiten Anlauf. 1862 wurde eine Pathologische Prosektur
eingerichtet, die mit einem Lehrauftrag für Pathologische Anatomie und Histologie

verknüpft war. Die Initiative zur Gründung dieser Anstalt kam von
Meyer, der sich davon nicht zuletzt eine Arbeitsentlastung versprach 21. Zwar
war schon 1855 sogar die Errichtung eines Pathologischen Institutes,
verbunden mit einem Ordinariat für Pathologische Anatomie, im Gespräch

gewesen; diese Pläne sind jedoch im Zusammenhang mit den Bemühungen
der Zürcher Fakultät zu sehen, Rudolf Virchow für sich zu gewinnen. Man
hatte Virchow zunächst die Anatomie angeboten, war aber dann bereit

gewesen, ihm nach seinen Wünschen eine Lehrstelle für Allgemeine Pathologie

und Pathologische Anatomie einzurichten. Wie sich anhand der
Verhandlungen zwischen der Medizinischen Fakultät Zürich und Virchow
verfolgen lässt, handelte es sich bei diesen Plänen schwerpunktmässig um
Konzessionen an die Person Virchows. Man wollte in erster Linie den angesehenen

Forscher gewinnen und nahm das Pathologische Institut gewisser-
massen mit in Kauf. Da Virchow den Ruf ablehnte und stattdessen 1856
nach Berlin ging, schenkte man dem Aufbau dieses Faches in Zürich vorerst
keine grosse Aufmerksamkeit mehr22. 1862 — mehr als sechs Jahre später —
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glaubte Meyer, «dass es Gründe genug gebe, um nach dem Beispiel verschiedener

anderer Universitäten diesen besonderen Lehrstuhl zu gründen»23. Er
sei vor allem überzeugt davon, dass man der Pathologischen Histologie in
Zürich einen Platz sichern müsse. Dadurch solle nicht nur den Studenten
Gelegenheit verschafft werden, diesen Zweig der Pathologischen Anatomie
durch praktische Übungen intensiver zu betreiben, sondern es werde auch
den Klinikern die Möglichkeit gegeben, Präparate histologisch untersuchen
zu lassen, um dadurch eine wichtige Ergänzung ihrer diagnostischen
Hilfsmittel für das Krankenbett und den Sektionstisch zu gewinnen. Eine solche

Tätigkeit nehme allerdings so viel Zeit und Kräfte in Anspruch, dass sie

nicht noch nebenbei vom Anatomen übernommen werden könne.
In seinem Gutachten führte Meyer aus, wie er sich die Gestaltung der von

ihm angeregten Prosektur vorstellte. Um einen Konflikt mit den Klinikern
zu vermeiden, schlug er vor, dass der neue Dozent als «Pathologischer
Prosektor» zunächst für die Verwertung des dem Anatomischen Institut
angehörigen Materials angestellt und ihm dabei die Verpflichtung auferlegt
werden solle, für die Kliniker, wenn diese es wünschten, Untersuchungen zu
machen und Sektionen auszuführen. Eine «Nötigung» der Kliniker, ihn
konsultieren zu müssen, hielt Meyer für unzweckmässig: Es könne «ihnen

nur diese Unterstützung zur Verfügung gestellt werden, wobei ihnen überlassen

bleiben muss, ob sie sich derselben bedienen wollen»24. Nach mehreren
Besprechungen beschloss der Regierungsrat im März 1862 :

«Als Lehrer der pathologischen Anatomie und Histologie wird versuchsweise ein pathologischer

Prosektor angestellt auf eine Amtsdauer von drei Jahren mit einem ausser den

Kollegiengeldern in Fr.800 bestehenden Jahresgehalte aus dem Budgetkredite: Hilfsanstalten.

Derselbe hat sich an der medizinischen Fakultät durch eine Vorlesung zu habilitieren

und die Verpflichtung, in der nötigen Anzahl von Stunden Vorlesungen über pathologische

Anatomie und Histologie in Verbindung mit praktischen Übungen der Studierenden
im Sezieren und mikroskopischen Untersuchungen zu halten.»25

Zudem erhielt der klinische Prosektor ein Arbeitszimmer in der Anatomie
zugesprochen. Einem Vorschlag des Chirurgen Theodor Billroth (1829—

1894) folgend, kam ihm das Recht zu, alle ausserklinischen Sektionen (mit
Ausnahme der gerichtlichen, über die er sich mit dem Bezirksamt zu
verständigen hatte) vorzunehmen, sowie die Verpflichtung, die klinischen
Sektionen auf Wunsch der Kliniker innerhalb ihres Unterrichts durchzuführen28.

Darüber hinaus übertrug man ihm die Pathologische Sammlung, als
deren Direktor er für ihre Pflege und Erweiterung zu sorgen hatte27.

Der erste Inhaber der neuen Stelle, die eher einen untergeordneten
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Charakter hatte und im wesentlichen Dienstleistungsfunktionen besass, war
Georg Eduard Rindfleisch (1836—1908), der sich soeben in Breslau habilitiert

hatte. Er war ein ehemaliger Assistent von Yirchow und wurde der
Zürcher Fakultät auch durch diesen empfohlen. Von Herbst 1862 bis 1864

erfüllte Rindfleisch seine Aufgaben als klinischer Prosektor und Lehrer der

«Pathologischen» Fächer, ohne jedoch den Rang eines Professors zu besitzen.

Im April 1864 stellte er bei der Regierung einen Antrag mit der Bitte,
ihn zum Professor zu befördern. Die Medizinische Fakultät wurde daraufhin
vom Regierungsrat um ein Gutachten gebeten,

«über die Zweckmässigkeit der Errichtung einer besonderen Professur für pathologische
Anatomie und Histologie mit praktischen Übungen und die Befähigung des Herrn Prosektors

Dr. Ed. Rindfleisch zur Bekleidung derselben.»28

Das Gutachten fiel sehr differenziert aus. Zum einen betonte die Fakultät
zwar, dass sie ein grosses Interesse am Bestehen der betreffenden Stelle habe.

Andererseits wies sie darauf hin, dass es ihr passend erscheine, diese Lehrstelle

nicht notwendigerweise als Professur einzurichten. Unabhängig von
diesem Urteil nahm die Fakultät jedoch

«keinen Anstand, den Herrn Dr. Rindfleisch, der seit beinahe zwei Jahren diese Stelle

versieht, der als Lehrer von den Studierenden geschätzt ist und dessen Tüchtigkeit und
Fleiss Anerkennung verdienen, schon jetzt zu einer Beförderung zum ausserordentlichen
Professor mit entsprechender Gehaltserhöhung zu empfehlen.»29

Die Fakultät lege aber Wert darauf, dass durch diese Beförderung in Rind-
fleischs bisherigen Pflichten und Funktionen keine Änderung stattfinden
dürfe. Sie halte es für unumgänglich, dass namentlich das Verhältnis von
Rindfleisch als Pathologischem Prosektor zu den Klinikern durch seine

Beförderung zum Professor nicht alteriert werde, dass ihm also nach wie vor
die Pflicht obliege, auf Wunsch des betreffenden Klinikvorstandes die
Sektionen auszuführen, das Sektionsprotokoll zu diktieren und die ihm von den
Klinikern zur mikroskopischen Untersuchung zugewiesenen Objekte einer
solchen zu unterziehen und hierüber schriftlich zu referieren:

«Diese Funktionen als pathologisch-histologischer Prosektor für die Kliniker gehörten
wesentlich zu den Motiven, welche überhaupt die Berufung eines neuen Lehrers für eine
solche Stelle veranlassten und werden stets einer der wichtigsten Gründe fiir das Bestehen
einer pathologischen Prosektur, möge dieselbe mit dem Titel und Gehalte eines Professors
verbunden sein oder nicht, bleiben.»30

Im Oktober 1864 wurde Rindfleisch der Titel eines ausserordentlichen
Professors der Medizinischen Fakultät, «jedoch ohne Gehalt», verliehen.
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Schon im folgenden Jahr verliess er Zürich jedoch, um als Nachfolger von
Carl Otto Weber (1827—1867) das Ordinariat für Pathologische Anatomie an
der Universität Bonn zu übernehmen31.

4.2 Analyse

Ähnlich wie in Zürich wurden an 18 von 27 deutschsprachigen Universitäten
zwischen 1839 und 1866 ausserordentliche Professuren für Pathologische
Anatomie eingerichtet, wobei in diesem Zeitraum insgesamt 30
Wissenschaftler als ausserordentliche Professoren für das Fach wirkten. Der
Medizinischen Fakultät als elementarem Organ der akademischen Selbstverwaltung

kam bei der Einrichtung der ausserordentlichen Professuren die
massgebliche Rolle zu. Das Beispiel Zürich gewährt einen Einblick in jenes Motiv,
das auch in vielen anderen Fakultäten bei der Gründung dieser Lehrstellen
zum Tragen kam: das Bedürfnis nach Arbeitsteilung, das bereits bei der

Etablierung der ersten Prosekturen und Privatdozenturen eine entscheidende

Rolle gespielt hatte. Die Notwendigkeit eines Mitarbeiters, der die

Pathologische Anatomie in der Lehre vertreten konnte, zugleich aber für den

gesamten Bereich der pathologisch-anatomischen Dienstleistungen zuständig

sein sollte, trat im Laufe der 1850er Jahre immer deutlicher hervor.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Umfang und Inhalt der Disziplin durch
die Forschungsanstrengungen der vergangenen Jahrzehnte angewachsen

waren, so dass eine kompetente Vertretung der Pathologischen Anatomie in
der Lehre immer weniger als Nebenaufgabe betrachtet werden konnte.
Zudem hatte sich auch die Zahl der pathologisch-anatomischen Dienstleistungen

erhöht, indem seit der Jahrhundertmitte neben die Obduktion die

pathohistologische Diagnostik getreten war. Darüber hinaus Hessen auch

hygienische Gesichtspunkte die personelle und räumliche Trennung von
Klinik- und Sektionsbetrieb sinnvoll erscheinen; schliesslich dürfte, wie der
erste Bonner Pathologische Anatom und spätere Heidelberger Chirurg Carl
Otto Weber 1865 schrieb,

«die Beschäftigung mit den Leichen den Anstaltsärztcn selbst nur ausnahmsweise und

unter besonderer Vorsicht gestattet werden [...], um Übertragtingen auf die Kranken zu
verhüten».32

Andererseits wurden immer noch Stimmen laut, die eine eigene Professur für
Pathologische Anatomie aufgrund der vermeintlich zu geringen Bedeutung
des Faches ablehnten. Hier trat das Bedürfnis nach Einstellung eines
klinischen Prosektors in den Vordergrund. Die ausserordentliche Professur
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wurde dann gewissermassen mitgeliefert. Dies zeigt die Doppelnatur der
ausserordentlichen Professur, die einerseits der Betonung der Wichtigkeit
einer Disziplin, andererseits der Belobigung und Auszeichnung eines
bewährten Privatdozenten diente. Die für die Einrichtung der Extraordinariate

massgebenden Interessen einzelner Fakultätsmitglieder (Kliniker,
Anatomen usw.) waren sehr heterogen. Die Einstellung eines neuen Professors

mit der Absicht, ihn als Prosektor einzusetzen, nützte in erster Linie den

Klinikern; es ist daher plausibel, dass die Initiative in vielen Fällen von
ihnen kam. Förderte ihre Interessenlage so zunächst die Etablierung der

neuen Disziplin, konnte sich dies später durchaus ändern, wenn der Pathologe

zu seinen Pflichten auch Rechte forderte, so dass sich die Kliniker in
ihrer Autonomie beschnitten fühlten. Sie wünschten keine kritische Kon-

1

trollinstanz, sondern einen dienstbaren Gehilfen33.
Das Bedürfnis nach Arbeitsteilung allein genügt indes noch nicht, um die

relativ rasche Ausbreitung der ausserordentlichen Lehrstellen für Pathologische

Anatomie im deutschsprachigen Llochschulsystem zu erklären. Es

gilt zusätzlich die Organisation dieses Systems zu berücksichtigen. Die
unterschiedliche politische Gliederung des deutschen Sprachgebietes
brachte es mit sich, dass sein Llochschulwesen eine dezentrale Struktur
besass, die es vom französischen Modell unterschied. Die gemeinsame Sprache

sowie die relativ hohe Mobilität des akademischen Personals und der
Studierenden zwischen den einzelnen Universitäten führten dazu, dass sich
die Fakultäten in einen Wettbewerb eingebunden sahen, der es notwendig
machte, die Entwicklungen an den anderen Universitäten im Auge zu
behalten34. Man kam nicht umhin, auf Innovationen konkurrierender
Fakultäten möglichst schnell und adäquat zu reagieren, wollte man einer
Abnahme der Studentenzahlen entgegenwirken. In Basel waren beispielsweise

im Zeitraum von 1831 bis 1850 nur zwischen 6 und 15 Medizinstudenten

immatrikuliert35. Erst eine Reorganisation der Lehrstühle und die

Einrichtung eines Ordinariats für Pathologie — unter Abtrennung einer

eigenständigen, kombinierten Professur für Anatomie und Physiologie —

konnte Friedrich Miescher 1850 dazu bewegen, einen Ruf nach Basel wieder
anzunehmen36.

In Fällen, in denen sich die akademische Selbstverwaltung als zu träge
erwies oder die Fakultät aus anderen Gründen die Entscheidung zur
Einrichtung einer neuen Lehrstelle zu lange hinauszögerte, konnte es vorkommen,

dass die staatliche Verwaltung selbst die Initiative ergriff. An der
Mehrzahl der deutschen Universitäten befand sich nach preussischem Vor-
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